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Seit Juli 2013 verhandeln die EU und die USA das
Freihandelsabkommen TTIP (Transatlantic Trade
and Investment Partnership). Damit soll der größ-

te Wirtschaftsraum der Welt mit mehr als 800 Millionen
Verbraucherinnen und Verbrauchern geschaffen werden
(IHK 2014). Die Verhandlungsführer von EU und USA
beteuern immer wieder: „Ein mögliches Abkommen wird
unter keinen Umständen zu einer Verringerung bestehen-
der EU-Umwelt- und Verbraucherschutzstandards im
Bereich Chemikalien führen“, so etwa der damalige EU-
Handelskommissar Karel de Gucht im Oktober 2014 gegen-
über Reuters. Dennoch ist zu befürchten, dass TTIP die
Umwelt- und Verbraucherschutzstandards beim Einsatz
von Chemikalien massiv schwächen wird.

Dabei steht die EU-Basisgesetzgebung für Chemikalien RE-
ACH (EU-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zu-
lassung und Beschränkung von Chemikalien) ebenso un-
ter Druck wie Regelungen zu Kosmetika, Pestiziden,
Bio ziden, hormonell wirksamen Stoffen und Nano mate ria -
lien. Auch das Vorsorgeprinzip, eines der Grundsätze der
EU-Umweltpolitik, wird immer wieder infrage gestellt.

Einführung 
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Durch TTIP stehen geltende und künftige Regulierungen
von Chemikalien zur Disposition. Dies betrifft: 

Das EU-Vorsorgeprinzip
Das Vorsorgeprinzip ist eines der Grundpfeiler der euro pä -
ischen Umweltpolitik. Es ist in Artikel 191 über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union (AEUV) verankert. Auf
dieser Grundlage können Vorsorgemaßnahmen bereits
dann ergriffen werden, wenn der endgültige Beweis für die
von einer Chemikalie ausgehenden Ge fah ren und Risiken
noch nicht erbracht ist und zu sätz liche, derzeit nicht ver-
fügbare Informationen über Gefähr dun gen und Belas-
tungen nötig wären. Behörden können unter Berufung auf
das Vorsorgeprinzip Ver wen  dungs be schränkungen und
Verbote erlassen.

Das EU-Chemikaliengesetz REACH
Die EU-Basisgesetzgebung für Chemikalien, REACH (EU-
Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschränkung von Chemikalien, Verordnung (EG) Nr.
1907/2006), gilt hinsichtlich des Umwelt- und Verbrau-
cherschutzes als eine der fortschrittlichsten der Welt. Ein
zentraler Bestandteil von REACH ist die Umkehr der Be-
weislast: Es sind jetzt Hersteller, Importeure und Anwen-
der, die die sichere Verwendung ihrer Stoffe nachweisen
müssen, nicht mehr die Behörden. Stoffe dürfen nur dann
hergestellt oder in Verkehr gebracht werden, wenn sie un-
ter REACH registriert sind. Für eine Registrierung müssen
erstmals systematisch Daten über die Umwelt- und Ge-
sundheitsrisiken von etwa 30.000 der rund 100.000 Che-
mikalien vorgelegt werden, die derzeit auf dem Markt
sind. Es gilt das Prinzip „Keine Daten, kein Markt“. Für als
„besonders besorgniserregend“ eingestufte Stoffe gilt eine
Zulassungspflicht. Ihre Verwendung muss im Einzelfall be-
antragt werden. Die Registrierung, Bewertung, Zulassung
und Beschränkung von Chemikalien ist ein fortlaufender
Prozess. 

Hormonell wirksame Stoffe
Hunderte hormonell wirksame Chemikalien stecken in
Kosmetika, Pestiziden und vielen anderen Produkten, mit
gravierenden Auswirkungen für Umwelt und menschliche
Gesundheit. Die EU-Kommission arbeitet nach eigenem
Bekunden daran, diese Stoffe zu regulieren. Ein Krite-

rienkatalog zur Identifizierung von hormonellen Schad-
stoffen sollte bereits 2013 vorliegen. Der Bewertungspro-
zess für rund 700 Chemikalien wurde jedoch immer wie-
der verschleppt. Konkrete Ergebnisse sind nicht vor 2016
zu erwarten. 

Nanomaterialien
Nanomaterialien sind bereits in unzähligen Produkten
zu finden, so in Kosmetika und Pestiziden. Die EU hat
hinsichtlich dieser neuen Stoffe bereits erste Gesetze
angepasst. 

Regulierungen zu Kosmetika
Viele Chemikalien dürfen in der EU nicht in Kosmetika ein-
gesetzt werden. An der Regulierung hormonell wirksamer
Stoffe wird derzeit gearbeitet. Nanomaterialien in Kos-
metika müssen gekennzeichnet werden. Durch TTIP könn-
ten Kosmetika aus den USA mit in der EU verbotenen Che-
mikalien auf den Markt kommen. Chemieindustrie und
US-Vertreter setzen sich vehement gegen eine Regulierung
hormoneller Schadstoffe im Rahmen von TTIP ein.

Regulierungen zu Pestiziden und Bioziden
In der EU dürfen in Pestiziden keine hormonell wirksamen
Stoffe eingesetzt werden. Für drei bienengefährliche Pes-
tizide gilt bis Ende 2015 ein eingeschränktes Anwen-
dungsverbot. Verhältnismäßig streng geregelt sind Rück-
stände von Pestiziden in Lebensmitteln. Im Gegensatz
zur US-Gesetzgebung untersagen die EU-Pestizid-Richt-
linie- und die EU-Biozid-Verordnung die Genehmigung
von schwer abbaubaren, bioakkumulierbaren und toxi-
schen sowie von krebserregenden, erbgutverändernden
und fortpflanzungsschädigenden Stoffen. Die EU-Gesetze
enthalten außerdem Ausschlusskriterien für hormonell
wirksame Schadstoffe. Die Pestizidindustrie versucht durch
TTIP, das Vorsorgeprinzip in den Zulassungsverfahren
auszuhebeln und die Rückstandshöchstmengen in Le-
bensmitteln anzugleichen. Zwar hatte die EU-Kommission
versichert, Sicherheitsstandards für Pestizide in Lebens-
mitteln nicht anzutasten. In ihrem Verhandlungspapier hat
sie jedoch die oftmals deutlich höheren internationalen
Rückstandshöchstmengen der Codex-Alimentarius-Kom-
mission der Vereinten Nationen als gemeinsame Grundlage
vorgeschlagen.

Was auf dem Spiel steht
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Auf beiden Seiten des Atlantiks verspricht sich die Che-
mieindustrie von TTIP, in der EU bestehende Regulierun-
gen zum Schutz von Verbraucherinnen und Verbrauchern
und der Umwelt vor gefährlichen Chemikalien zu schwä-
chen. So fordern nicht nur etliche US-Wirtschaftsverbände
offen eine Schwächung des Vorsorgeprinzips im EU-Che-
mikalienrecht (NPPC 2013), sondern auch viele Unter-
nehmen in der EU (ERF 2013). 

Zudem soll das künftige Risikomanagement von Chemi-
kalien (Maßnahmen zur systematischen Erkennung, Ana-
lyse, Bewertung, Überwachung und Kontrolle der Risiken)
nach Vorstellungen der Industrie ausschließlich auf Grund-
lage des in den USA verwendeten Risiko-basierten Ansat-
zes erfolgen. Unter REACH gilt für die Einstufung der po-
tentiell besonders besorgniserregenden Stoffe (Substance
of Very High Concern, SVHC) der Gefahren-basierte An-
satz, bei dem allein die Eigenschaften eines Stoffes ent-
scheidend sind. Dabei wird davon ausgegangen, dass eine
Chemikalie selbst bei sehr geringen Belastungen schädlich
sein kann. Die Höhe der Belastung wird erst relevant und
zur letztendlichen Regulierung des Stoffes herangezo-
gen, wenn bewertet ist, ob die von ihm ausgehenden Ge-
fahren durch Risikomanagement ausreichend kontrolliert
werden können. Das gilt nicht für sehr schwer abbaubare
und sich sehr stark in Organismen anreichernde Substan-
zen. Sie gelten unter REACH als nicht kontrollierbar und
werden damit nach einem rein Gefahren-bezogenen An-
satz reguliert. 

Bei einem Risiko-basierten Ansatz hingegen reichen ge-
fährliche Stoffeigenschaften generell nicht aus, um einen
Stoff zu bewerten, zu verbieten oder in seiner Nutzung
einzuschränken. Ein gefährlicher Stoff kann bei einem
Risiko-basierten Ansatz nur dann reguliert werden, wenn
zusätzlich die Belastung von Mensch oder Umwelt als zu
hoch bewertet wird. Für einen Risiko-basierten Ansatz
sprechen sich etwa der einflussreiche US-Chemieverband
SOCMA (Society of Chemical Manufacturers and Associa-
tes) (ICIS 2014), der europäische Verband European Crop
Protection Association (ECPA) und der US-amerikanische
Verband CropLife aus (CropLife America und ECPA 2014).
Die Chemieindustrie-Verbände ACC (American Chemistry
Council), CEFIC (European Chemical Industrie Council)

und der Verband der Chemischen Industrie (VCI) aus
Deutschland plädieren dafür, dass Regulierungen im Che-
mikalienbereich in Zukunft gegenseitig anerkannt werden
(ACC, CEFIC 2012; VCI 2014 (2)). Neue Gesetzgebungen
sollen so eng zwischen den USA und den EU abgestimmt
werden, dass große Unterschiede vermieden werden und
eine gegenseitige Anerkennung möglich ist (VCI 2014
(2)). Eine langfristig angelegte Zusammenarbeit auf regu-
latorischer Ebene wäre aus Sicht des VCI der entscheidende
Vorteil von TTIP und - in den Worten des Verbandes – eine
Basis für dauerhafte Impulse für die Chemieindustrie.
„Hier könnte TTIP völlig neue Perspektiven schaffen. Wir
wünschen uns einen Prozess, um die Möglichkeiten aus-
zuloten, mittel- und langfristig Rechtsvorschriften anzu-
nähern“, so der Präsident des VCI (VCI 2014).

Die Chemieindustrie kämpft zudem für eine möglichst
schwache Regulierung hormonell wirksamer Stoffe. Sie for-
dert deshalb bei der Entwicklung von Kriterien zur Defi-
nition dieser Stoffe die Berücksichtigung von Wirkungs-
schwellen (Dosis, unterhalb der keine negativen Effekte
eines Stoffes zu erwarten sind) und der Potenz der Stoffe.
„Es müssen Kriterien zur Identifizierung von endokrinen
Disruptoren [hormonell schädliche Stoffe, A.d.V.] abge-
stimmt werden, die die Dosis-Wirkungsbeziehung und
den Schweregrad (Potenz) eines möglichen endokrinen Ef-
fektes berücksichtigen“, heißt es in einem Positionspapier
des VCI (VCI 2013). Dies widerspricht dem EU-Chemika-
liengesetz REACH. Darin werden hormonell wirksame
Stoffe ausschließlich aufgrund ihrer Eigenschaften als be-
sonders besorgniserregend eingestuft und damit als zu-
lassungspflichtig. Dosis und Potenz spielen keine Rolle. Zu
dieser Gruppe gehören u.a. auch krebserregende und fort-
pflanzungsschädigende Stoffe. 

Die Chemieindustrie-Verbände ACC und CEFIC wünschen
sich im Rahmen von REACH insbesondere eine enge Zu-
sammenarbeit der EU- und US-Behörden bei der Einstu-
fung von Stoffen als „besonders besorgniserregend“ (ACC,
CEFIC 2012). So eingestufte Stoffe sollen laut REACH
möglichst durch weniger gefährliche Chemikalien ersetzt
werden (vgl. Glossar Erläuterungen zu „REACH Zulas-
sung“). 

Was sich die Chemieindustrie wünscht
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Die Pestizidindustrie-Verbände in den USA und in der EU,
CropLife America und European Crop Protection Associa-
tion, setzen sich zudem für eine Harmonisierung der
Rückstandshöchstmengen für Pestizide bei Futter- und Le-
bensmitteln und eine Abschaffung der EU-Regelungen zu
bienengefährlichen Stoffen ein (CLA, ECPA 2014; CLA
2013).  

„Gegenseitige Anerkennung“ und 
„regulatorische Kooperation“ schwächen die
Schutzstandards vor gefährlichen Chemikalien
Vorgegebenes Ziel von TTIP ist der Abbau nicht-tarifärer
Handelshemmnisse. Dies soll durch die „gegenseitige An-
erkennung“ rechtlicher Standards und eine enge Zusam-
menarbeit in Regulierungsfragen, die sogenannte „regu-
latorische Kooperation“, erreicht werden.

„Gegenseitige Anerkennung“: 
Türöffner für verbotene Chemikalien
Über eine „gegenseitige Anerkennung“ von Regulierungen
dürften US-Produkte, die nach US-Standards produziert
wurden, in der EU vermarktet werden (EurActiv.de 2014).
Allerdings soll eine gegenseitige Anerkennung nach Aus-
sagen der EU-Kommission nur dann erfolgen, „wenn auch
eine echte Übereinstimmung in den erforderlichen Si-
cherheits- und Umweltstandards garantiert ist“ (EC 2013).
Die Regulierungen in den zentralen Chemikaliengesetzen
der EU (REACH, Verordnung zur Registrierung, Bewertung,
Zulassung und Beschränkung von Chemikalien) und der
USA (TSCA, Toxic Substances Control Act) sind so unter-
schiedlich, dass die EU-Kommission eine gegenseitige An-
erkennung der Regelungen derzeit ausschließt (EC 2014).

Bei Kosmetika sieht es hingegen anders aus: Hier wird über
eine gegenseitige Anerkennung verhandelt. Die EU-Kom-
mission führt als mögliches Ziel an, die Listen erlaubter so-
wie verbotener oder beschränkt verwendbarer Inhalts-
stoffe gegenseitig anzuerkennen (EC 2014 (2)). Dies ist
umso erstaunlicher, als die Vorschriften zum Einsatz von
Chemikalien in Kosmetika vollkommen unterschiedlich
sind. In der EU sind für den Einsatz in Kosmetika über
1.300 Chemikalien verboten, in den USA nur elf (BEUC
2014).

„Regulatorische Kooperation“:
Blockadeinstrument für dringend notwendige
Regulierungen
Die „regulatorische Kooperation“ ist im Chemikalienbereich
das wichtigste Instrument, um die Umsetzung bestehen-
der Gesetze und die Weiterentwicklung des Umwelt- und
Verbraucherschutzes zu blockieren.

Im Dezember 2013 wurde von der europäischen Nicht-Re-
gierungsorganisation Corporate Europe Observatory (CEO)
das „Position Paper – Chapter on Regulatory Coherence“
der Europäischen Kommission veröffentlicht. Demnach
sollen durch die „regulatorische Kooperation“ unter-
schiedliche Gesetzgebungen, die als Handelshemmnisse
eingestuft werden, bereits im Vorhinein verhindert werden.
Zuständig dafür soll ein mit EU- und US-Vertretern be-
setzter „Rat für regulatorische Zusammenarbeit“ sein (EC
DG Trade, ohne Datum). Er soll Gesetzesvorhaben früh-
zeitig mit Lobbygruppen abstimmen. Nationale Parla-
mente sollen erst später einbezogen werden (Bundes-
kanzleramt Österreich 2015).

Die bislang bekannt gewordenen EU-Vorschläge zur „re-
gulatorischen Kooperation“ würden die Handlungsspiel-
räume der EU erheblich verkleinern. Dies beträfe bei-
spielsweise: 

• den Gefahren-basierten Ansatz bei der Einstufung be-
sonders besorgniserregender Chemikalien als zulas-
sungspflichtige Stoffe unter REACH (vgl. Glossar Er-
läuterungen zu „REACH Zulassung“), 

• die Regulierung von hormonell wirksamen Chemikalien, 
• den Einsatz von Nanomaterialien oder
• den Ersatz von bienengefährlichen Pestiziden. 

Ein am 4. Mai 2015 von der EU-Kommission veröffent-
lichter Vorschlag zur Ausgestaltung der regulatorischen
Kooperation im Rahmen von TTIP verdeutlicht, welche Ri-
siken sich für die Umweltschutzstandards in der EU erge-
ben könnten. So sollen die US-Partner über geplante Re-
gulierungen in der EU frühestmöglich informiert werden,
unter Umständen noch vor dem Europäischen Parlament,
den Mitgliedsstaaten und Interessensgruppen der Zivilge-
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sellschaft. Für alle Regulierungsvorhaben der EU sollen im
Zuge sogenannter Folgenabschätzungen (Impact Assess-
ments) die Auswirkungen auf Handel und Investitionen,
einschließlich der Interessen von US-Investoren, berück-
sichtigt werden. (EC DG Trade 2015)

Zur Umsetzung der regulatorische Kooperation soll ein
noch zu schaffendes EU-US-Beratungsgremium Vertre-
tern von EU- und US-Behörden bei der Ausarbeitung kon-
kreter Maßnahmen zur Seite stehen. Dieser Rat für regu-
latorische Zusammenarbeit wäre auch zuständig für die
Zusammenarbeit mit „Stakeholdern“. Der Begriff des „Sta-
keholders“ bezieht sich zwar auf alle Interessensgruppen –
von Unternehmen über Gewerkschaften bis zu Verbrau-
cherschutzverbänden - und erscheint zunächst als ein neu-
traler Begriff. Allerdings sind Lobbyisten in Brüssel und Wa-
shington größtenteils Unternehmensvertreter. Wenn also
bei TTIP im Rahmen der regulatorischen Kooperation von
der Beteiligung von Interessensvertretern die Rede ist,
dann stärkt dies in erster Linie den Einfluss von Unter-
nehmenslobbyisten (CIEL 2015). Deshalb ist auch zu be-
fürchten, dass die Industrie missliebige Gesetzesvorhaben
nicht nur inhaltlich beeinflusst, sondern diese durch wei-
tere Konsultationen und zusätzliche Bürokratie verzögert. 
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Unterschiedliche Regulierungsansätze in der
EU und den USA

EU: „Vorsorgeprinzip“ und „Gefahren-basierter“ Ansatz
Mit dem Vorsorgeprinzip als Grundpfeiler der europäischen
Umweltpolitik hat der Staat den Spielraum – oder gar den
Auftrag, dies wird von Juristen noch diskutiert (Calliess
2008) – Mensch und Umwelt nicht nur vor erwiesenen,
sondern auch vor möglichen Umwelt- und Gesundheits-
schäden zu schützen. 

Im europäischen Chemikalien-Recht REACH ist das Vor-
sorgeprinzip ebenfalls verankert. (Artikel 1 (3)). Konkret
wirkt es in REACH vor allem bei den folgenden Regelun-
gen:

• Vorsorgemaßnahmen können bereits dann ergriffen
werden, wenn zum „Beweis“ der Existenz von Gefahren
und Risiken zusätzliche, derzeit nicht verfügbare Infor-
mationen über Gefährdungen und Belastungen nötig
wären. 

• Für Stoffe, die in der Umwelt und in Organismen nicht
abgebaut werden und sich dort stark anreichern können,
ist ein Zulassungsverfahren zwingend vorgeschrieben.
Dies gilt auch dann, wenn noch nicht klar ist, welche
Belastung und welcher Schaden durch diese Stoffe zu
erwarten ist. Allein die Stoffeigenschaften werden
berücksichtigt (Von Gleich et al 2013).

Zudem wird in REACH ein Gefahren-basierter Ansatz (ha-
zard-based approach) beim Zulassungsverfahren für be-
sonders gefährliche Chemikalien gewählt. Das heißt, ein
Stoff kann allein aufgrund seines Gefährdungspotentials
als besonders besorgniserregend (Substance of Very High
Concern, SVHC) eingestuft werden, auch wenn keine oder
nur eine sehr geringe Belastung von Mensch und Umwelt
vorliegt. Potentielle SVHC kommen zunächst auf die Kan-
didatenliste der für ein Zulassungsverfahren in Frage kom-
menden Stoffe. Dazu müssen sie nach Artikel 57 der RE-
ACH-Verordnung als krebserregend, erbgutverändernd,
fortpflanzungsgefährdend, persistent, bioakkumulierend
und toxisch eingestuft werden, sehr schwer abbaubar und

sehr bioakkumulierend sein oder vergleichbare besorgnis-
erregende Eigenschaften (Equivalent Concern) mit po-
tentiell ernsthaften Auswirkungen auf die menschliche
Gesundheit und die Umwelt aufweisen. 

Generell gilt für die Registrierung von Chemikalien unter
REACH der Risiko-basierte Ansatz.

USA: „Wissenschafts-basierter“ und „Risiko-basierter“ An-
satz
Der Regulierungsansatz der US-amerikanischen Gesetzge-
bung im Chemikalienrecht geht einen anderen Weg: Eine
Chemikalie gilt so lange als ungefährlich, bis ihre Schäd-
lichkeit als „wissenschaftlich erwiesen“ eingestuft wird
(Wissenschafts-basierter Ansatz, science-based approach).
Dieses Vorgehen wird von verschiedenen US-Unternehmen
und Politikern als „solide Wissenschaft“ (sound science)
bezeichnet und als Gegensatz zum Vorsorgeprinzip dar-
gestellt. Der ideologisch gefärbte Begriff unterschlägt,
dass es das Vorsorgeprinzip ist, das auf fundierten wis-
senschaftlichen Erkenntnissen basiert. Darüber hinaus
trägt das Vorsorgeprinzip auch der Tatsache Rechnung,
dass es im Gesundheits- und Umweltschutz einfache Zu-
sammenhänge von Ursache und Wirkung nur in seltenen
Ausnahmefällen gibt (von Gleich et al 2013). 

In der Praxis bedeutet dies, dass in den USA der Staat erst
dann regulierend in den Markt eingreifen kann – etwa
durch Nutzungsbeschränkungen oder Verbote –, wenn der
wissenschaftliche Nachweis der Schädlichkeit erbracht ist.
Die Beweislast liegt auf Seiten des Staates. Eine entspre-
chende Situation existierte auch in der EU vor der Ein-
führung von REACH – REACH hat hier expliziert die Be-
weislast umgekehrt. Da es oftmals schwierig ist, einen
endgültigen Beweis für die Gefährlichkeit eines Stoffes zu
erbringen und häufig verlässliche Daten über die Belastung
mit riskanten Substanzen fehlen, sind in den USA viele ge-
fährliche Chemikalien auf dem Markt, die in der EU nicht
mehr eingesetzt werden dürfen. Der Fall „Asbest“ (siehe
entsprechendes Kapitel) zeigt exemplarisch die Schwä-
chen des US-Regulierungsansatzes. 

Das EU-Vorsorgeprinzip: 
Unter Druck durch TTIP



Chemikalienhersteller müssen unter REACH die Sicherheit von Chemikalien
belegen, bevor sie auf den Markt kommen.

Der Ersatz besonders besorgniserregender Stoffe durch weniger gefährliche
Stoffe ist in REACH verankert.

Eine Zulassung ist unter REACH notwendig für die spezielle Nutzung 
besonders besorgniserregender Stoffe*. (Pestizide und Biozide fallen nicht un-
ter REACH.)

Ein Minimum an Daten zu Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen von
Chemikalien muss unter REACH vorliegen. 

Die Weitergabe von Informationen innerhalb der Nutzerkette** wird in RE-
ACH gefordert.

Es gibt für Pestizide und Biozide ein Verbot des Einsatzes von Stoffen mit
bestimmten Eigenschaften.* 

Der Einsatz von Nanomaterialien in Kosmetika wird auf dem Produkt 
gekennzeichnet.

Die Kosten der Verschmutzung von Wasser, Böden und Luft durch giftige
Chemikalien werden von der Industrie übernommen.

9

Die unterschiedlichen Regulierungsansätze der
EU und der USA haben im Chemikalienrecht
zu verschiedenen Konsequenzen geführt.
Einige Beispiele:

(Ciel, ClientEarth 2014) 
* Grundsätzlich nicht genehmigt werden dürfen unter REACH, der Pestizid-Richtlinie und der Biozid-Verordnung Stoffe, die krebserregend, erbgutverändernd,
fortpflanzungsgefährdend und hormonell wirksam sind sowie toxische und sich langlebig in der Umwelt und in Organismen anreichernde (so genannte PBT-
Stoffe, für persistent, bioakkumulativ, toxisch) oder auch nur sehr persistente und sehr bioakkumulative (vPvB) Stoffe.  
** Informationen werden zwischen Lieferanten und Abnehmern weitergegeben.

EU 

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

US

Nein

Nein

Ja

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein
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Wie das EU-Vorsorgeprinzip durch TTIP ausge-
hebelt werden soll
Ziel der Industrie-Lobby: Das als „unwissenschaftlich“
verunglimpfte EU-Vorsorgeprinzip soll durch sogenannte
„solide Wissenschaft“ ersetzt und durch das „Innovati-
onsprinzip“ ergänzt werden.

Etliche US-Wirtschaftsverbände fordern im Rahmen der
TTIP-Verhandlungen sehr offen die Schwächung von vor-
sorgeorientierten Vorschriften des EU-Chemikalienrechts.
Das Vorsorgeprinzip wird als „unwissenschaftlich“ dis-
qualifiziert, es soll daher durch „solide Wissenschaft“
(sound science) ersetzt werden. Eine Mehrheit US-ameri-
kanischer Lebensmittel- und Agrarproduzenten, Verarbei-
ter und Exporteure kritisierte in einem Schreiben an den
US-Handelsbeauftragten, dass die EU am Vorsorgeprinzip
festhalten wolle. Das TTIP-Abkommen würde ihrer Ansicht
nach dadurch unterlaufen (NPPC 2013).

Aber auch vielen EU-Unternehmen ist das Vorsorgeprin-
zip ein Dorn im Auge, denn angeblich blockiert es Inno-
vationen. Deshalb forderten im Oktober 2013 zwölf eu-
ropäische Industrieunternehmen - darunter Bayer, BASF,
Dow Chemical Company, Henkel, Syngenta – die Berück-
sichtigung eines sogenannten „Innovationsprinzips“ in
EU-Regulierungen. Es soll ihren Vorstellungen zufolge
das Vorsorgeprinzip ergänzen und formal im EU-Risiko-
management integriert werden. Immer dann, wenn Nut-
zungsbeschränkungen oder -verbote auf Grundlage des
Vorsorgeprinzips in Betracht gezogen werden, müsse ge-
prüft werden, welche Auswirkungen dadurch auf Innova-
tionen zu erwarten sind (ERF 2013).

Ziel der Industrie-Lobby: Ein Risiko-basierter Ansatz soll
den Gefahren-basierten Ansatz ersetzen.

Der Präsident des US-Chemieverbandes SOCMA (Society of
Chemical Manufacturers and Associates) hält es für sinn-
voll, „die regulatorische Kooperation mit der EU zu stär-
ken“. Dies müsse auf Grundlage „solider Wissenschaft“
(sound science) geschehen und einen Wissenschafts-ba-
sierten Ansatz (science-based approach) und einen „Risiko-
basierten“ Ansatz (risk-based approach) beinhalten. Der
Gefahren-basierte Ansatz im EU-Chemikalienrecht müsse
ersetzt werden. Es dürfe „nicht einfach die schädliche Ei-

genschaft einer Chemikalie bewertet werden, wie dies bei
REACH“ möglich sei (ICIS 2014).

Auch der Europäische Verband European Crop Protection
Association (ECPA) fordert gemeinsam mit dem US-ame-
rikanischen Verband CropLife America, in der EU einen Ri-
siko-basierten Ansatz bei der Regulierung von Pestiziden
einzuführen. Ohne diesen sei eine regulatorische Zusam-
menarbeit im Rahmen von TTIP nicht vorstellbar (CropLife
America und ECPA 2014). 

Die Erfahrung zeigt: Das Vorsorgeprinzip
muss gestärkt, nicht geschwächt werden 
Gegner des Vorsorgeprinzips kritisieren, dass auf dieser
Grundlage viele unnötige Regelungen eingeführt wurden.
Die Europäische Umweltagentur hat 2013 untersucht, in
wieweit die Kritik der Industrie an 88 von der EU aufgrund
des Vorsorgeprinzips erlassenen Regulierungen berech-
tigt war. Das Ergebnis: Nur in vier dieser Fälle stellte sich
zu einem späteren Zeitpunkt heraus, dass eine Regulierung
unnötig war (EEA 2013).

Gleichzeitig sind viele Fälle bekannt, in denen die An-
wendung des Vorsorgeprinzips für den Umwelt- und Ver-
braucherschutz aufgrund früher Warnungen dringend
notwendig gewesen wäre. All diesen Fällen ist gemeinsam,
dass industrienahe Wissenschaftler behauptet haben, es
gäbe keinen Grund zur Besorgnis - deshalb wurden Re-
gulierungen dieser Stoffe um Jahre bzw. Jahrzehnte ver-
zögert. 

Prominente Beispiele sind (EEA 2013):
1. Der Einsatz von Asbest in Baustoffen. Asbest führt zu

Krebs.
2. Der Einsatz von Blei in Benzin. Blei schädigt das Ner-

vensystem.
3. Der Einsatz von giftigen Stoffen in Zigaretten. Rauchen

verursacht Lungenkrebs.
4. Die Verwendung des Pestizids DBCP. DBCP führt zu

Unfruchtbarkeit bei Männern. 
5. Der Einsatz des Insektizids DDT. DDT gefährdet die

Fortpflanzung von Vögeln.
6. Der Ausstoß von Kohlendioxid. Kohlendioxid ist die

Hauptursache des menschengemachten Klimawandels. 
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In der EU gibt es erste Regulierungen zu Chemikalien, die
schädlich auf das Hormonsystem wirken, und zu Nano-
materialien. Viele Fragen sind jedoch noch offen und die
Gesetzgebungsverfahren nicht abgeschlossen. 

In ihrer „Position zu Chemikalien im Rahmen von TTIP“
legt die EU-Kommission dar, dass es künftig in den Be-
reichen hormonell wirksamer Stoffe und Nanomateria-lien
eine „vorausschauende Zusammenarbeit“ mit den USA
geben soll, um „handelspolitische Irritationen“ zu ver-
meiden (EC 2014). Laufende Prozesse werden vermutlich
schon jetzt durch die Verhandlungen über TTIP beein-
flusst.

Hormonell wirksame Stoffe bleiben schlecht
reguliert
Als endokrine Disruptoren (Endocrine Disrupting Chemi-
cals, EDCs) bezeichnet man synthetisch hergestellte Che-
mikalien, die das Hormonsystem von Menschen oder Tie-
ren negativ beeinflussen können. Sie werden in vielen
Alltagsprodukten eingesetzt, beispielsweise in Kosmetika,
Zahnpasta und Shampoo, in unzähligen Haushaltspro-
dukten, in Spielzeug und in Pestiziden. Es sind ca. 800
Stoffe mit hormoneller Wirkung bekannt. Die Mehrzahl da-
von ist nicht getestet (WHO/UNEP 2013). Milliarden von
Menschen sind diesen Stoffen täglich ausgesetzt.

Erstmalig haben Wissenschaftler 1996 einen umfassenden
Bericht über die Gefahren von EDCs vorgelegt. Seitdem
warnen sie vor Risiken und fordern eine Regulierung
(WHO/UNEP 2013; Brunel 2013). EDCs werden unter an-
derem mit folgenden gesundheitlichen Schäden in Verbin -
dung gebracht: Verfrühte Pubertät, Brustkrebs, Allergien,
Diabetes, Fettleibigkeit, Störungen der Gehirnentwick-
lung, Verhaltensauffälligkeiten und Herz-Kreislauf-Er-

krankungen. Dadurch entstehen immense Gesundheits-
kosten. Eine Studie der Nichtregierungsorganisation He-
alth and Environment Alliance (HEAL) beziffert die Kos-
ten der Behandlung von durch EDCs ausgelösten
Krankheiten in der EU jährlich mit bis zu 31 Milliarden
Euro (HEAL 2014). 

Allerdings fehlen immer noch anerkannte rechtlich fest-
geschriebene Kriterien, die eine Identifizierung von EDCs
möglich machen. Zwar hat die Europäische Kommission
bereits 2012 einen Vorschlag für Kriterien zur Identifizie-
rung von hormonell wirksamen Stoffen (EC 2012) vorge-
legt, diesen jedoch danach wieder verworfen. Den ur-
sprünglichen Kriterien lag ein Gefahren-basierter Ansatz zu
Grunde. Das heißt, hormonell wirksame Chemikalien soll-
ten allein aufgrund ihrer Eigenschaften identifiziert wer-
den, nicht aufgrund der Stärke ihrer hormonellen Wirk-
samkeit („Potenz“) (EC 2012). Dies aus gutem Grund,
denn EDCs besitzen wesentliche Merkmale, die durch die
Festlegung von Schwellenwerten nicht erfasst würden:
• Schon extrem kleine Mengen können in sensiblen Pha-

sen der körperlichen Entwicklung (etwa beim Fötus
oder in der Pubertät) irreversible Schäden anrichten. Da-
mit wird der Zeitpunkt der Einwirkung eines Stoffes zu
einem entscheidenden Kriterium.

• Wissenschaftliche Erkenntnisse sprechen dafür, dass bei
einigen Stoffen geringe Mengen sogar schädlicher wir-
ken können als höhere. 

• Zudem können auch schwach hormonell wirkende Che-
mikalien zu Kombinationseffekten führen: Selbst wenn
die Substanz für sich genommen keine Schäden verur-
sacht, können mehrere solcher Chemikalien zusammen
dennoch schädlich wirken (BUND et al 2012). 

Der erste Kriterien-Vorschlag der EU-Kommission für hor-

Der lange Schatten von TTIP: 
Die Verhandlungen blockieren bereits jetzt
Regulierungen für hormonell wirksame
Stoffe und Nanomaterialien



monell wirksame Stoffe aus dem Jahre 2012 hätte bis
Ende 2013 fertig gestellt werden sollen, und zwar im
Rahmen der Umsetzung der Pestizid ((EG) Nr.
1107/2009) – und Biozid ((EU) Nr. 528/2012) –Gesetzge-
bungen. Stattdessen hat die EU-Kommission mit großer
Verspätung im Juni 2014 einen "Fahrplan für die Kriterien-
Entwicklung“ vorgestellt (EC 2014 (3)). 

In diesem Vorschlag wird nun die Potenz der EDCs be-
rücksichtigt. Damit widerspricht er der bisherigen Vorge-
hensweise bei der Klassifizierung von besonders besorg-
niserregenden Chemikalien im Rahmen von REACH. Dort
wird bei krebserzeugenden, erbgutverändernden und fort-
pflanzungsgefährdenden Stoffen ausschließlich beurteilt,
ob sie diese gefährlichen Eigenschaften besitzen oder
nicht. REACH zählt EDCs zu den besonders besorgniser-
regenden Stoffen.

Die EU-Kommission erwägt außerdem, die Entschei-
dungsgrundlagen zur Regulierung von hormonell wirksa-
men Pestiziden und Bioziden zu ändern. Obwohl in den
bestehenden Pestizid- und Biozid- Gesetzen ein Verbot
von EDCs bereits festgeschrieben ist (auch wenn die Kri-
terien zu deren Identifizierung noch fehlen), könnten die
Stoffe trotzdem weiterverwendet werden. Voraussetzung:
Die Folgen für die Wirtschaft werden als „zu negativ“ oder
die Risiken als „eingrenzbar“ eingestuft (EC 2014 (3)). 

TTIP behindert die Regulierung hormonell
wirksamer Stoffe 
Die TTIP-Verhandlungen strahlen bereits jetzt auf die Re-
gulierung von EDCs in der EU aus. Chemieindustrie und
US-Vertreter versuchen gemeinsam, über TTIP eine strenge
EU-Regulierung von EDCs zu verhindern. So werden bei-
spielsweise in dem Bericht des US-Handelsbeauftragten
über Technische Handelsbarrieren (US Trade Representa-
tive 2014. Report on Technical Barriers to Trade) die Vor-
haben der EU zur Regulierung von hormonell wirksamen
Stoffen kritisiert. Eine Regulierung solle auf Basis des US-
amerikanischen „Wissenschafts-basierten Ansatzes“ an-
stelle des EU-Vorsorgeprinzips erfolgen (USTR 2014).

Dabei hat sich der US-Handelsbeauftragte und TTIP-Ver-
handlungsführer die Vorlagen der Chemieindustrie zu Ei-
gen gemacht: Zunächst wurden die Argumente gegen die
Regulierungen von EDCs von dem Europäischen Verband
ECPA (European Crop Protection Association) an den US-
Verband CropLife America übermittelt (CLA 2014 (2);
ECPA 2014 (2)). Dieser wiederum gab sie an den US-Han-

delsbeauftragten weiter. Das Ergebnis: Die Positionen der
Industrie finden sich vollständig im US-Bericht über Tech-
nische Handelsbarrieren wieder (Singhofen 2014).

Parallel zu den TTIP-Verhandlungen lobbyiert die EU-
Chemieindustrie bei der Regulierung von EDCs für die Be-
rücksichtigung von Wirkungsschwellen und Potenz der
Stoffe: „Es müssen Kriterien zur Identifizierung von en-
dokrinen Disruptoren abgestimmt werden, die die Dosis-
Wirkungsbeziehung und den Schweregrad [Potenz, A.d.V.]
eines möglichen endokrinen Effektes berücksichtigen“,
schreibt der VCI in einem Positions-papier (VCI 2013). Das
würde den bisherigen EU-Ansatz unterminieren, besonders
besorgniserregende Stoffe allein auf Grund ihrer schädli-
chen Eigenschaften zu regulieren. Die EU-Kommission
hat diese Industrieforde-rung in den im Juni 2014 vorge-
stellten „Fahrplan“ für die Kriterien-Entwicklung aufge-
nommen.

Nanomaterialien werden weiter unzureichend
reguliert
Nanomaterialien sind Substanzen, die auf Nanogröße ver-
kleinert wurden. Viele haben dadurch im Vergleich zu
herkömmlichen Chemikalien völlig neue oder veränderte
Eigenschaften. So können Nanoteilchen giftiger wirken als
größere Teilchen (Brunner et al. 2006; Chen et al. 2006;
Long et al. 2006; Magrez et al. 2006). Sie können leich-
ter als größere Partikel in den menschlichen Körper ge-
langen – über Lunge, Magen-Darm-Trakt, die Haut und
sogar über den Riechnerv (House of Lords 2010; SRU
2011). Aufgrund ihrer geringen Größe können sie in Zel-
len und Organe eindringen und körpereigene Barrieren wie
die Blut-Hirn-Schranke überwinden. In Laborversuchen
verursachten Nanomaterialien Schädigungen am Erbgut,
Organschäden und Entzündungen, die möglicherweise zu
Tumoren führen (Ballestri et al. 2001; Gatti 2004; Gatti
und Rivassi 2002; Gatti et al. 2004). Nanomaterialien
werden bereits in vielen Produkten eingesetzt, etwa in Kos-
metika, Lebensmitteln, Verpackungen, Textilien und Pes-
tiziden. 

In der EU wurden erste Gesetze im Hinblick auf Nanoma-
terialien angepasst. Seit Juli 2013 müssen sie in Kosme-
tika und seit Dezember 2014 in Lebensmitteln gekenn-
zeichnet werden. Die neue Biozid-Verordnung, die seit
September 2013 in Kraft ist, schreibt ebenfalls eine Kenn-
zeichnungspflicht und außerdem eine eigene Zulassungs-
pflicht für Nanomaterialien vor. Bei anderen Gesetzen –
vor allem bei der Chemikalienverordnung REACH – gibt es
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aber weiterhin dringenden Anpas-sungsbedarf. Zwar wer-
den Nanomaterialien von REACH prinzipiell erfasst, jedoch
reguliert REACH nur diejenigen Stoffe, die von einem Un-
ternehmen in Mengen von mindestens einer Tonne pro
Jahr hergestellt oder importiert werden. Viele Unterneh-
men, die Nanomaterialien herstellen, arbeiten aber mit
kleineren Mengen. Damit würden sie nicht unter REACH
fallen. Dass dies als problematisch angesehen wird, zeigt
zum einen ein Projekt zur Implementierung von REACH
(RIP), das notwendige Änderungen in Bezug auf Nano-
materialien entwickeln soll und eine REACH-Untergruppe
zu Nanomaterialien (CASG Nano).

Auch in einigen EU-Mitgliedsstaaten gibt es Initiativen zur
Regulierung von Nanomaterialien. So hat Frankreich 2013
ein Register für Nanomaterialien eingeführt (French Re-
public 2012). Hersteller, Importeure und Händler müssen
den Handel mit Nanomaterialien in Mengen über 100
Gramm melden. Dänemark hat ebenfalls ein Register für
Nanomaterialien etabliert. Eine Meldepflicht gilt seit Juni
2014 für alle Hersteller und Importeure von nano-haltigen
Gemischen bzw. Produk-ten, die auf dem dänischen Markt
verkauft werden sollen. Die erste Registrierungsphase läuft
noch bis zum 30. August 2015 (DaNa 2014). 

Es ist zu befürchten, dass durch den Einfluss der USA und
der Chemieindustrie sowohl die Vorhaben der EU zu Na-
nomaterialien als auch entsprechende Initiativen von Mit-
gliedstaaten selbst erschwert werden. Ein Indiz dafür ist
etwa die Kritik des US-Vertreters an den in verschiedenen
EU-Mitgliedsstaaten zu findenden Registern zu Nanoma-
terialien, die er auf einer Sitzung des WTO-Ausschusses
über Technische Handelshemmnisse äußerte. Er bezeich-
nete diese als Handelshemmnisse (WTO 2013). 

Laut EU-Kommission soll es im Rahmen von TTIP bei der
Regulierung von Nanomaterialien „eine vorausschauende
Zusammenarbeit“ mit den USA geben, um „handelspoli-
tische Irritationen“ zu vermeiden (EC 2014). Generell ver-
spricht sich die Industrie durch die engere Kooperation bei
TTIP, dass regulatorische Unterschiede zwischen der EU
und den USA vermieden werden (ACC 2013).



Der Einfluss von TTIP auf das 
EU-Chemikaliengesetz REACH 
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Unterschiede im EU- und US-Chemikalienrecht
Das EU-Chemikaliengesetz REACH (Verordnung zur Re-
gistrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von
Chemikalien; Verordnung (EG) Nr. 1907/2006) ist das
zentrale Chemikaliengesetz der EU. Die REACH-Verord-
nung gilt grundsätzlich für alle Chemikalien, die in der EU
hergestellt oder verwendet werden, und für Stoffe in Ge-
mischen oder Erzeugnissen (z. B. in Möbeln oder in Klei-
dung). Ausgenommen sind Biozide und Pestizide, die ei-
genen Rechtsvorschriften unterliegen.

REACH basiert auf dem Vorsorgeprinzip. Vorsorgende
Maßnahmen können erlassen werden, bevor eine endgül-
tige wissenschaftliche Gewissheit über Risiken besteht.
Die EU-Kommission kann bei stichhaltigen Hinweisen auf
Risiken Beschränkungen anordnen. 

Nach dem in REACH etablierten Grundprinzip „Keine Da-
ten, kein Markt“ müssen Unternehmen Daten über die Ri-
siken von jedem ab einer Tonne pro Jahr hergestellten oder
importierten Stoff vorlegen. Werden die geforderten Da-
ten nicht eingereicht, darf der Stoff weder hergestellt
noch importiert werden (vgl. Glossar „REACH Registrie-
rung“).

REACH verfolgt das Ziel, einen Großteil der auf dem EU-
Markt befindlichen Chemikalien zu registrieren, besonders
besorgniserregende Stoffe zu regulieren und diese mög-
lichst durch weniger gefährliche Chemikalien zu ersetzen.
Dafür wird eine Liste von Stoffen erstellt, die längerfris-
tig durch unschädlichere ersetzt und vom Markt genom-
men werden sollen.

• Insgesamt sind bis Februar 2015 für 13.052 Stoffe um-
fassende Informationen zur Registrierung eingereicht
worden (ECHA 2015). Am 1. Juni 2018 sollen alle
30.000 chemischen Stoffe, die in Mengen über einer
Tonne in der EU hergestellt oder importiert werden, re-
gistriert sein (UBA ohne Datum). 

• 161 besonders besorgnisregende Stoffe (beispielsweise
krebserregende oder erbgutverändernde Stoffe) sind auf

der sogenannten Kandidatenliste zu finden (Stand 17.
Dezember 2014) (ECHA 2014). Für sie sind weitrei-
chende Informationspflichten in der Lieferkette vorge-
sehen. Unternehmen müssen ihre gewerblichen Kunden
informieren, falls in ihren Erzeugnissen mindestens ei-
ner der darin aufgeführten Stoffe in einer Konzentration
von mehr als 0,1 Prozent enthalten ist. Mit dem Aus-
kunftsrecht unter REACH haben außerdem Verbrau-
cherinnen und Verbraucher die Möglichkeit, sich über
Stoffe der Kandidatenliste zu informieren und ihre
Kaufentscheidungen auf dieser Basis zu treffen. Aus der
Kandidatenliste werden zudem Stoffe für das weitere
Zulassungsverfahren ausgewählt (UBA). Für den ent-
sprechenden Stoff wird ein Datum festgelegt, ab dem er
nur noch in Bereichen verwendet werden darf, für die
die ECHA (European Chemicals Agency) eine Zulassung
erteilt hat. Eine Zulassung ist zeitlich befristet. Insge-
samt ist es das Ziel, die Stoffe auf der Kandidatenliste
durch weniger besorgniserregende Stoffe zu ersetzen.

• 31 Stoffe sind mit Stand vom April 2015 im Verzeich-
nis zulassungspflichtiger Stoffe aufgeführt. Sie sollen
möglichst durch weniger gefährliche Stoffe ersetzt wer-
den. Für sie ist ein Datum festgelegt, bis wann sie nicht
mehr verwendet werden dürfen. Unternehmen können
jedoch eine weitere Zulassung (ECHA 2014 (2)) bean-
tragen, wenn die sozio-ökonomischen Vorteile die Ri-
siken überwiegen oder wenn sie nachweisen können,
dass die vom Stoff ausgehenden Risiken ausreichend be-
herrscht werden. Entsprechende Empfehlungen geben
die Ausschüsse für sozio-ökonomische Analyse (SEAC)
und Risikobeurteilung (RAC) der Europäischen Chemi-
kalienagentur. 

Nach dem zentralen US-amerikanischen Chemikalienge-
setz, dem Toxic Substances Control Act (TSCA), muss
„wissenschaftliche Gewissheit“ über die Schädlichkeit ei-
nes Stoffes bestehen, bevor dieser in der Nutzung be-
schränkt oder verboten werden kann. Diese „wissen-
schaftliche Gewissheit“ ist nur in Ausnahmefä-llen
erreichbar. Die Beweislast liegt auf Seiten der Behörden
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bzw. beim Staat. Die Folge: In den USA sind viele gefähr-
liche Chemikalien auf dem Markt zu finden, die in der EU
längst verboten sind. Lediglich fünf Chemikalien wurden
seit 1976 (dem Jahr, in dem TSCA in Kraft getreten ist) von
der US-Umweltschutzbehörde (Environmental Protection
Agency, EPA) in der Anwendung beschränkt (United States
President�s Cancer Panel 2010). Asbest, ein krebserregen-
der Stoff, der in vielen Ländern - auch in der gesamten EU
- verboten ist, konnte von der EPA nicht vom Markt ge-
nommen werden. 

In den USA existieren keine Anforderungen - weder an die
Industrie noch an die Behörden -, die Sicherheit von Stof-
fen nachzuweisen, bevor sie vermarktet werden. Zwar
werden Unternehmen aufgefordert, vorhandene Daten zu
Gesundheitsgefahren ihrer Produkte an die EPA weiterzu-
geben. Chemieunternehmen führen jedoch nur wenige
Tests durch, um die Gefährlichkeit ihrer Stoffe zu prüfen,
oder sie geben an, die Daten seien vertraulich. Ihr Interesse
ist es, Regulierungen zu vermeiden. Die EPA kann erst
dann Tests verlangen, wenn sie bereits dargelegt hat, dass
eine Chemikalie ein Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung
darstellt. Seit 1976 hat die EPA lediglich für ein Prozent
der Chemikalien Tests über deren Risiken gefordert (Uni-
ted States President�s Cancer Panel 2010).

In den USA sind derzeit ca. 80.000 Stoffe auf dem Markt.
Jedes Jahr kommen 1000 bis 2000 neue Chemikalien
hinzu (United States President�s Cancer Panel 2010).

Der Fall „Asbest“. 
Wie das US-Chemikalienrecht versagt 
Nahezu 70 Jahre liegen bei Asbest zwischen den ersten
Hinweisen auf Gesundheitsschäden und dem wissen-
schaftlichen Nachweis des Krebsrisikos. Zwar hat die Dis-
kussion um angemessene Maßnahmen auch in Europa zu
lange gedauert, doch letztlich wurden Maßnahmen er-
griffen. Die EU sprach 1999 ein Verbot aus (EEA 2001). 

Asbest ist eine mineralische Faser, die zur Gefahr wird,
wenn sie eingeatmet wird. Aufgrund von Feuer- und Hit-
zebeständigkeit wurde Asbest oft für Isolierungen einge-
setzt. Es herrscht inzwischen ein breiter wissenschaftlicher
Konsens darüber, dass alle Arten von Asbest die mensch-

liche Gesundheit gefährden. Die internationale Agentur für
Krebsforschung (International Agency for Cancer Research,
IARC) der WHO stuft Asbest als „nachweislich krebserre-
gend beim Menschen“ (IARC 2009) ein. In den USA hat die
EPA 1990 vergeblich versucht, den Einsatz von Asbest zu
verbieten. Dieser Fall zeigt deutlich, dass die Behörden
nach geltendem US-Recht nicht in der Lage sind, Men-
schen und Umwelt vor gefährlichen Chemikalien zu schüt-
zen.

Nach zehnjährigen Vorarbeiten - darunter Forschungen
und Folgenabschätzungen von ordnungspolitischen Maß-
nahmen - erließ die US-Umweltbehörde 1989 eine Rege-
lung, nach der künftig die Herstellung, Einfuhr und Ver-
breitung von Asbest in nahezu allen Produkten verboten
werden sollte. Die Chemieindustrie hat das Verbot vor dem
Bundesgericht Fifth Circuit Court of Appeals angefochten.
Das Gericht gelangte zu dem Schluss, die EPA habe keine
ausreichenden Belege vorgelegt, die ein Asbest-Verbot
rechtfertigen. Zudem kritisierte es, dass die Behörde die
Vorteile eines Verbotes nicht gegen die Kosten für die In-
dustrie abgewogen habe (Lahl, Tickner 2014). In diesem
Grundsatzverfahren wurde die Möglichkeit der EPA, ge-
fährliche Chemikalien zu verbieten, nahezu gänzlich in
Frage gestellt.

Die US-Umweltbehörde hat seither nicht noch einmal ver-
sucht, die Verwendung von Asbest in Produkten zu ver-
bieten. Der Import einer Reihe asbesthaltiger Produkte ist
in den USA auch heute noch an der Tagesordnung (White
2014).

Sogar Wissenschaftler des Beratungsgremiums „US Pre-
sident’s Cancer Panel“, eines wichtigen Gremiums, wel-
ches direkt dem Präsidenten berichtet, bezeichneten
das US-Chemikaliengesetz als „krassestes Beispiel für
die ineffektive Regulierung von Umweltschadstoffen“.
Die Schwäche des Gesetzes habe die US-Umwelt-
behörde „gehindert, krebserregende Stoffe wie Asbest
oder Formaldehyd angemessen zu regulieren“ [regulie-
ren = rechtliche Vorkehrungen treffen, wie Nutzungs-
beschränkungen oder -verbote, A.d.V.]. (United States
President�s Cancer Panel 2010). 
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Wie REACH durch TTIP geschwächt werden
kann
EU- und US-Vertreter betonen immer wieder, dass mit
TTIP weder eine vollständige Harmonisierung noch eine
gegenseitige Anerkennung der Regelungen in den Che-
mikaliengesetzen der EU und der USA vorgesehen ist. So
sagte Dan Mullaney, der US-TTIP- Verhandlungsführer:
“Unsere Verhandlungsführer und Regulatoren diskutieren
nicht darüber, unsere Chemikaliengesetze zu harmonisie-
ren oder gegenseitig anzuerkennen“ (USTR 2014 (2)). Und
Karel De Gucht, EU Handelskommissar bis Oktober 2014,
äußerte: „ …weder eine volle Harmonisierung noch eine
gegenseitige Anerkennung scheint auf Basis der existie-
renden Gesetze der USA (TSCA) und der EU (REACH)
möglich“ (De Gucht 2014).

Das klingt jedoch im Positionspapier der EU-Kommission
„Die Transatlantische Handels- und Investitionspartner-
schaft (TTIP). Regulierungsfragen. Position der EU zum
Bereich Chemikalien“ ganz anders. Darin legt sie dar, dass
sie eine Zusammenarbeit mit den USA bei der Auswahl von
Stoffen für die Zulassung im Rahmen von REACH anstrebt.
Zudem soll es eine Kooperation bei „ganz neuen oder be-
reits anstehenden Fragen“ [geben], „um künftige han-
delspolitische Irritationen am besten zu vermeiden“. Als
Beispiele für „neue und anstehende Fragen“ werden u.a.
hormonell wirksame Stoffe und Nanomaterialien genannt
(EC 2014).

Damit bewegt sich die EU-Kommission ganz auf der Linie
der Chemieunternehmen diesseits und jenseits des Atlan-
tiks. So fordert etwa der deutsche Verband VCI, dass eine
Zusammenarbeit zwischen den USA und der EU zu einer
gegenseitigen Anerkennung der Regulierungen führen
solle. Außerdem sollen künftige Bestimmungen eng mit-
einander abgestimmt werden, so dass bei weiteren Regu-
lierungen erst gar keine Handelshemmnisse entstehen
(VCI 2014 (2)).

Die Chemieindustrie beklagt zudem, dass REACH für Un-
ternehmen u.a. wegen der Registrierung der Stoffe sehr
teuer und zeitaufwendig sei (USITC 2014). Nach REACH

dürfen Stoffe in der EU erst nach einer Registrierung ver-
marktet werden. Dafür müssen auch Daten zu Sicherheit
und Risiken vorgelegt werden. Die Chemieverbände ACC
(American Chemical Society) und CEFIC (European Chemi -
cal Industry Council) wünschen sich daher, eine Regis -
trierung bzw. Notifikation von Chemikalien nach EU-
oder US-Recht vornehmen zu können. Mit einer Notifika-
tion in den USA (bei der von den Unternehmen keine Da-
ten zu Sicherheit und Risiken vorgelegt werden müssen)
könnten Chemikalien dann auch in der EU vermarktet wer-
den. Eine solche Registrierung/Notifikation soll ACC und
CEFIC zufolge zeitlich befristet sein. Nach Ablauf dieser
Frist sollen die Anforderungen des jeweiligen Landes ein-
gehalten werden, in dem die Chemikalie vermarktet wird
(ACC, CEFIC, ohne Datum).

Sollten diese Vorstellungen der Chemieindustrie durch
TTIP Realität werden, würde das EU-Chemikalienrecht
ausgehebelt und damit der Umwelt- und Verbraucher-
schutz erheblich geschwächt: 

• In der EU würde es schwieriger, gefährliche Chemikalien
vom Markt zu nehmen oder deren Nutzung einzu-
schränken. 

Unter TTIP sollen die USA bei der Festlegung, ob ein
Stoff zulassungspflichtig sein soll oder nicht, konsultiert
werden (REACH Zulassung vgl. Glossar). Durch eine frühe
Einbindung der US-Behörden sollen mögliche Handels-
hemmnisse im Vorfeld beseitigt werden. Es ist zu befürch -
ten, dass diese Beratungen dazu führen, dass verschiedene
gefährliche Chemikalien nicht als „zulassungspflichtig“
eingestuft werden. Diese Stoffe würden dann weiterhin in
Europa vermarktet werden können. 

• Eine Zusammenarbeit der EU und den USA zu ganz
neuen oder bereits anstehenden Bereichen wie hormo-
nell wirksamen Stoffen oder Nanomaterialien würde es
erschweren, diese Chemikalien unter REACH zu regu-
lieren.
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Unter REACH zählen hormonell wirksame Stoffe zu den
Chemikalien mit besonders besorgniserregenden Eigen-
schaften. Damit sind sie Kandidaten für ein Zulassungs-
verfahren. Wenn TTIP verabschiedet wird, ist fraglich, in-
wieweit diese Stoffe von der EU in naher Zukunft wie
vorgesehen reguliert werden können. 

Auch bei Nanomaterialien ist zu erwarten, dass ihre wei-
tergehende Regulierung unter REACH erschwert wird.
Zwar werden sie hier bereits grundsätzlich erfasst, ihre aus-
reichende Regulierung ist jedoch durch noch viele offene
Lücken im Gesetz bisher nicht gesichert.. 

• Eine gegenseitige Anerkennung der Registrierung bzw.
Notifikation von Chemikalien würde einen Grundpfei-
ler von REACH - „Keine Daten, kein Markt“ - untergra-
ben:

Da im US-Chemikalienrecht Chemiehersteller weder Daten
über Gesundheitsauswirkungen noch zur Sicherheit von
Stoffen vorlegen müssen (CIEL, ClientEarth 2014),
schwächt eine gegenseitige Anerkennung von Registrie-
rungen/Notifikationen – auch wenn sie zeitlich befristet
sind – den Umwelt- und Verbraucherschutz in der EU. Ge-
fährliche Stoffe könnten ohne umfassende Registrierung
nach EU-Recht in Produkten eingesetzt werden.
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Unterschiede bei gesetzlichen Regelungen in
der EU und den USA 

Registrierung und Sicherheitsbewertungen bei Kosme-
tika
Eine Zulassungspflicht für Kosmetika gibt es in der EU
nicht. Eine Zulassung ist lediglich für spezielle Inhaltsstoffe
wie Konservierungsstoffe, Farbstoffe und UV-Filter vor-
geschrieben (BfR 2014). Kosmetika müssen bei der EU-
Kommission registriert werden, bevor sie auf den Markt
kommen. Dafür müssen die Inverkehrbringer die Unbe-
denklichkeit ihrer Produkte garantieren, Sicherheitsbe-
wertungen vorlegen und Informationen über Inhaltstoffe
übermitteln. 

In den USA sind weder eine Registrierung noch eine Si-
cherheitsbewertung vorgeschrieben. Einzige Ausnahme
sind Farbzusätze. Diese müssen für den Einsatz in Kos-
metika zugelassen werden (FDA 2014). 89 Prozent aller In-
haltsstoffe in US-Kosmetika wurden behördlicherseits
nicht auf ihre Sicherheit bewertet (The Campaign for Safe
Cosmetics, ohne Datum). 

Statt einer gesetzlich geregelten Sicherheitsbewertung
gibt es seit 1976 eine freiwillige Selbstkontrolle der Kos-
metikindustrie durch das Cosmetic Ingredient Review Pa-
nel (CIR). Diese funktioniert jedoch nicht. Innerhalb von 30
Jahren hat das CIR die Sicherheit von nur elf Prozent al-
ler Stoffe bewertet und bis 2008 lediglich neun Inhalts-
stoffe als unsicher für den Einsatz in Kosmetika eingestuft
(The Campaign for Safe Cosmetics, ohne Datum).

Verbotene und beschränkte Stoffe in Kosmetika
In der EU umfasst die Liste verbotener Stoffe in Kosme-
tika 1328 Chemikalien, weitere 250 sind in der Anwendung
eingeschränkt (BEUC 2014). In den USA umfasst die Liste
verbotener Stoffe auf nationaler Ebene 11 Stoffe (BEUC
2014). Einige Bundesstaaten haben weitere Stoffe verbo-
ten (The Campaign for Safe Cosmetics, ohne Datum (2)),
dennoch bleiben sie auch damit weit hinter den in der EU
geltenden Stoffverboten und -beschränkungen zurück.

Umgang mit Nanomaterialien in Kosmetika
In der EU herrscht eine Anzeigepflicht für Nanomateria-
lien in Kosmetik-Produkten. Unternehmen müssen diese
der EU-Kommission sechs Monate vor einer Vermarktung
bekanntgeben. Zudem muss der Einsatz von Nanomate-
rialien auf der Produktverpackung angegeben werden
(BEUC 2014). In den USA gibt es weder die Pflicht, den
Einsatz von Nanomaterialien an die Behörden zu melden
noch die Verbraucher darüber zu informieren. 

Umgang mit hormonell wirksamen Stoffen
In der EU arbeitet die Kommission an der Regulierung hor-
monell wirksamer Stoffe, u.a. an Kriterien zur Identifizie-
rung dieser Stoffe. Über erste Gesetze wie die EU-Pestizid-
Verordnung kann der Einsatz von hormonell wirksamen
Stoffen verboten werden. In den USA besteht nur ein ge-
ringes Interesse, Regulierungen zu hormonell wirksamen
Stoffen zu erlassen (BEUC 2014). 

In vielen Kosmetika kommen hormonell wirksame Stoffe
zum Einsatz. Eine weiter fehlende Regulierung von hor-
monellen Wirkstoffen würde sich auf die Sicherheit der
Kosmetika in der EU auswirken. 

Die Beispiele zeigen, dass die Regelungen in der EU we-
sentlich strenger sind. Eine Ausnahme sind medizinische
Kosmetika. Zu diesen zählen u.a. auch Sonnencremes,
Anti-Karies-Zahnpasta oder Lippenpfle-gestifte. Diese wer-
den in den USA als Medikamente eingestuft und sind des-
halb strenger reguliert als in der EU (EU DG Internal Po-
licies 2014).

TTIP kann die Sicherheit von Kosmetika in
der EU schwächen 
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Wie TTIP die Sicherheit von Kosmetika in der
EU zu verschlechtern droht
Obwohl die Unterschiede zwischen den Regulierungen
von Kosmetika in der EU und den USA groß sind, wird im
Rahmen von TTIP über ihre Harmonisierung und gegen-
seitige Anerkennung verhandelt. Die EU-Kommission er-
läuterte ihre Vorstellungen im Mai 2014 in dem Dokument
„Die Transatlantische Handels- und Investitionspartner-
schaft (TTIP), Regulierungsfragen, Position der EU zum
Bereich Kosmetik“ (EC 2014 (2)). 

Unter anderem hält die EU-Kommission folgende zwei
Punkte im Rahmen von TTIP für möglich (EC 2014 (2)):

• Beide Vertragsparteien könnten die Möglichkeiten zur
Annäherung und zur gegenseitigen Anerkennung son-
dieren. Dazu gehören Verhandlungen über die gegen-
seitige Anerkennung der Listen erlaubter Inhaltsstoffe
(Positivlisten) und verbotener oder beschränkter In-
haltsstoffe (Negativlisten) für kosmetische Mittel. 

• Die beiden Vertragsparteien könnten zudem bei neu auf-
kommenden Fragen gemeinsam auf eine gute Regulie-
rungspraxis hinarbeiten, beispielsweise bei der Nano-
technologie.
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Die EU-Politik zu Pestiziden und Bioziden basiert auf
dem Vorsorgeprinzip, die der USA auf dem Prinzip des so-
genannten „Wissenschafts-basierten Ansatzes“ (vgl. Glos-
sar). In der EU wird ein Gefahren-basierter Ansatz verfolgt,
in den USA ein Risiko-basierter Ansatz (vgl. Glossar). Das
hat praktische Konsequenzen: In der EU sind 82 Pestizide
verboten, die in den USA erlaubt sind. Unter diesen be-
finden sich krebserregende, fortpflanzungsschädigende,
das Hormonsystem schädigende und andere gefährliche
Pestizide (CIEL 2015).

Die Chemieindustrie beiderseits des Atlantiks sieht eine
Chance, über TTIP Einfluss auf die EU- Regulierungen von
Pestiziden und Bioziden zu nehmen. Positionen der Pes-
tizidindustrie finden sich im Bericht des US-Handelsbe-
auftragten zu Handelshemmnissen („2014 Report on Tech-
nical Barriers to Trade“) wieder; so auch Argumente gegen
das Verbot von bienengefährlichen Stoffen und gegen die
Regulierung hormonell wirksamer Stoffe (endokrine Dis-
ruptoren, EDC) bei Pestiziden und Bioziden (Singhofen
2014). 

Am Widerstand der Industrie, allen voran der Pestizidher-
steller Bayer und BASF, ist bereits die für 2013 in der EU
vorgesehene Regulierung hormoneller Schadstoffe unter
Federführung der Generaldirektion Umwelt gescheitert.
Strenge Kriterien im Sinne des Vorsorgeprinzips hätten et-
liche Verbote zur Folge gehabt, da die Pestizid-Richtlinie
und die Biozid-Verordnung Ausschlusskriterien für hor-
monell aktive Substanzen enthalten.

Im Rahmen eines sogenannten impact assessment, einer
Folgenabschätzung, lässt die EU-Kommission nunmehr
Kriterien zur Identifizierung hormoneller Schadstoffe neu
ermitteln. Geprüft werden an die 700 Chemikalien, da-
runter nahezu alle Pestizide (ca. 500) und Biozide (ca.
100). Die dringend notwendige gesetzliche Regulierung
von hormonellen Schadstoffen im Sinne des Gesundheits-
und Umweltschutzes ist damit erneut aufgeschoben. Ein
Ergebnis ist vor Ende 2016 nicht zu erwarten – Ausgang
ungewiss. (siehe Kapitel „Hormonell wirksame Stoffe blei-
ben schlecht reguliert“, S. 13 f).

Allerdings erlaubt die Biozid-Verordnung jetzt schon Aus-
nahmen (Artikel 5(1)), wenn das Risiko für Mensch, Tier
und Umwelt vernachlässigbar, ein Stoff unverzichtbar für
die Gefahrenabwehr ist oder ein Verbot unverhältnismä-
ßig negative Folgen für die Gesellschaft hätte. Eine Ge-
nehmigung wird dann für fünf statt für die sonst üblichen
zehn Jahre erteilt.

Importartikel dürfen nach gegenwärtigem Recht nur mit
in der EU zugelassenen Bioziden behandelt sein. Kritiker
halten es angesichts der schieren Masse an betroffenen
Produkten - Kunststoffe, Farben, Leder, Textilien, Kleber,
Schuhe, Autos und vieles mehr – für undenkbar, dass eine
solche Beschränkung im Rahmen von TTIP aufrecht er-
halten werden kann.

Auswirkung auf das Risikomanagement 
Die Verbände der Pestizidindustrie der USA, CropLife Ame-
rica (CLA) und der EU, Crop Protection Association (ECPA)
fordern anstelle des EU-Vorsorgeprinzips den sogenann-
ten „Wissenschafts-basierten Ansatz“ der USA (science
based approach) beim Risikomanagement (Maßnahmen
zur systematischen Erkennung, Analyse, Bewertung, Über-
wachung und Kontrolle von Risiken) von Pestiziden zu be-
rücksichtigen. Sie kritisieren die Vorgehensweise der EU
und die Anwendung des Vorsorgeprinzips als „nicht-wis-
senschaftlich“ (CLA, ECPA 2014). 

Die Forderung der Industrie nach dem sogenannten „Wis-
senschafts-basierten“ Ansatz läuft auf eine Schwächung
oder gar Abschaffung des EU-Vorsorgeprinzips hinaus; in
jedem Fall zielt sie darauf ab, gefährliche Pestizide weni-
ger zu regulieren und die Schutzstandards im Umwelt-
und Verbraucherschutz zu senken. 

TTIP: Auswirkungen auf die EU-Regulierung
von Pestiziden und Bioziden 
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Auswirkungen auf den Einsatz hormonell
wirksamer Stoffe
Die EU-Regulierung zu Pestiziden verbietet den Einsatz
von hormonell wirksamen Stoffen (EDC) (Regulation (EC)
No1107/2009). Sie basiert auf jahrzehntelangen Warnun-
gen von Wissenschaftlern zu den Gesundheits- und Um-
weltgefahren durch EDCs.) (Singhofen 2014). Dennoch kri-
tisieren Pestizidindustrie und US-Vertreter, dass die
Entscheidungen und Vorhaben der EU zu hormonell wirk-
samen Stoffen auf angeblich „nicht-wissenschaftlichen
Grundlagen“ beruhen (CLA 2013). 

Im Rahmen von TTIP wird Druck auf die EU ausgeübt,
hormonell wirksame Stoffe nicht streng zu regulieren
(siehe dazu das Kapitel „TTIP behindert die Regulierung
hormonell wirksamer Stoffe“). 

Auswirkungen auf Rückstandshöchstmengen
von Pestiziden in Lebensmitteln
In der EU sind in und auf Lebens- und Futtermitteln we-
niger Pestizidrückstände erlaubt als in den USA (USDA
2013). Die EU hat jedoch nach US-Aussagen zugestimmt,
im Rahmen von TTIP über die Harmonisierung der Höchst-
mengen zu verhandeln (USDA 2013).

Zudem könnten die Pestizid-Rückstandshöchstmengen
für Waren, die in die EU importiert werden, in vielen Fäl-
len steigen, denn hier planen die EU und USA die Ein-
führung der sogenannten Codex-Alimentarius-Standards.
Diese werden von der Codex-Alimentarius-Kommission
festgelegt, die bei der United Nation Food and Agriculture
Organization (FAO) bzw. der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) angesiedelt ist. 

Die Pläne in Bezug auf Pestizidrückstände werden in ei-
nem von der EU-Kommission im Januar 2015 veröffent-
lichten Dokument über gesundheitspolizeiliche und pflan-
zenschutzrechtliche Fragen deutlich (EC 2015). Die
Pestizid-Rückstandswerte des Codex-Alimentarius-Stan-
dards sollen immer dann berücksichtigt werden, wenn
die EU bei Import-Produkten keine Höchstmengen für Pes-
tizidrückstände festgelegt hat. Derzeit gilt in solchen Fäl-

len laut der zuständigen European Food Safety Authority
(EFSA) in der EU ein Grenzwert von 0,1 mg/kg. (CLA, ECPA
2014). Hingegen liegen die Höchstmengen des Codex-Ali-
mentarius-Standards meist über diesen EU-Werten (CIEL
2015). 

Dieses Vorgehen würde bei EU-Produkten zu höheren
Pestizidrückständen in Lebens- und Futtermitteln führen.

Auswirkungen auf den Einsatz bienengefährli-
cher Pestizide
Die EU-Kommission hat drei bienengefährliche Pestizide
aus der Gruppe der Neonicotinoide - Clothianidin, Thia-
methoxam und Imidacloprid - befristet in der Anwendung
eingeschränkt. Die Wirkstoffe dürfen bis 2015 beim Anbau
von Mais, Sonnenblumen, Raps und Baumwolle nicht
mehr verwendet werden (EC 2013 (2)). 

Die Pestizidindustrie kritisiert das zeitweilige Verbot auf
das Schärfste. Der US-amerikanische Pestizid-Verband
CropLife America spricht von „einem Missbrauch des Vor-
sorgeprinzips” (CLA 2013) und der Pestizidhersteller Syn-
genta bezeichnet den von der Europäischen Behörde für
Lebensmittelsicherheit EFSA vorgelegten Bericht zur Bie-
nengefährlichkeit von Pestiziden (EFSA 2013) als “grund-
sätzlich fehlerhaft” (Syngenta 2013). 

Im Rahmen der TTIP-Verhandlungen nahmen die ge-
nannten Verbände massiv Einfluss auf den US-Handels-
beauftragten, indem sie die Verbote als Handelshemmnis
bewerten. Sie fürchten um ihre Gewinne: Neonicotinoide
sind in mehr als 120 Ländern zugelassen. Mit einem Um-
satz von 1,5 Mrd. € hatten sie im Jahr 2008 einen Anteil
von 24 Prozent am globalen Insektizidmarkt. (Jeschke et
al 2011).
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• Die Anwendung des EU-Vorsorgeprinzips im EU-Che-
mikalienrecht muss erhalten bleiben. 

• Der Gefahren-basierte Ansatz im EU-Risikomanage-
ment muss unverändert Grundlage beim Umgang mit
gefährlichen Chemikalien bleiben. 

• Das Hormonsystem schädigende Chemikalien müssen
unter REACH als „besonders besorgniserregende Stoffe“
reguliert werden. Ihr Einsatz in Verbraucherprodukten
wie Kosmetika, Spielzeug, Lebensmittelverpackungen
sowie in Bioziden und Pestiziden muss verboten wer-
den. Schwellenwerte und die Potenz (Wirkungsstärke)
einer solchen Chemikalie dürfen bei der Klassifizierung
des Stoffes keine Rolle spielen. 

• Nanomaterialien müssen in der EU als neue Chemika-
lien bewertet und reguliert werden. Weiterhin sind eine
Meldepflicht sowie ein auch der Öffentlichkeit zugäng-
liches Nanoprodukteregister erforderlich. 

• Bei Kosmetika darf durch die angestrebte gegenseitige
Anerkennung der Listen erlaubter und verbotener Stoffe
keine Hintertür geöffnet werden, durch die in der EU
verbotene Stoffe als Bestandteile von Kosmetika auf den
Markt kommen können. 

• Die erlaubten Höchstmengen für Pestizidrückstände
dürfen nicht angehoben werden. Im Gegenteil: Die
Höchstmengen für gefährliche Pestizide müssen he-
rabgesetzt werden. Für Belastungen mit mehreren Pes-
tiziden muss dringend ein Summengrenzwert festgelegt
werden. 

• Das zeitweilige Einsatzverbot der drei bienengefährli-
chen Pestizide Clothianidin, Thiamethoxam und Imida-
cloprid muss verlängert werden und schnellstmöglich in
ein Komplettverbot aller Neonicotinoide münden. Sämt-
liche anderen Bienen gefährdende Pestizide müssen
ebenfalls verboten werden.

• Die EU-Kommission muss die Verhandlungen zu TTIP
sofort abbrechen. 

BUND-Forderungen
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Gefahren-basierter Regulierungsansatz (engl. „hazard
based approach“) 

Bei dem im EU-Chemikalienrecht verankerten Gefah-
ren-basierten Ansatz sind allein die Eigenschaften eines
Stoffes entscheidend. Dabei wird davon ausgegangen,
dass selbst eine sehr geringe Belastung durch einen
gefährlichen Stoff schädlich sein kann. Ein Stoff kann
auch dann reguliert werden, wenn keine oder nur eine
sehr geringe Belastung von Mensch und Umwelt vor-
liegen. Der Gegensatz dazu ist der Risiko-basierte Regu-
lierungsansatz. 

„Gegenseitige Anerkennung“ im Rahmen von TTIP (
engl. „mutual recognition“)

TTIP sieht eine gegenseitige Anerkennung von Regulie-
rungen vor. Danach dürfen Produkte, die nach US-Stan-
dards produziert wurden, auch in der EU vermarktet
werden. 

„Das Hormonsystem schädigende Stoffe“ (engl.:
„Endocrine Disrupting Chemicals“, Abk.: EDCs) 

Als endokrine Disruptoren bezeichnet man synthetisch
hergestellte Chemikalien, die das Hormonsystem von
Menschen oder Tieren negativ beeinflussen können. 

„Kandidatenliste“ im Rahmen von REACH
Besonders besorgniserregende Stoffe werden unter
REACH in die Kandidatenliste aufgenommen (vgl.
REACH / Zulassung).

„Priorisierung der Stoffe der Kandidatenliste“ im Rah-
men von REACH

Aus der Kandidatenliste priorisiert die EU-Kommission
Stoffe für die Zulassungspflicht. 
Nach einer festgeschriebenen Übergangszeit unterlie-
gen die Stoffe der Zulassungspflicht, d. h. diese Stoffe
dürfen erst in Verkehr gebracht und verwendet werden,
wenn sie für die jeweilige Verwendung zugelassen wur-
den.

REACH (EU-Verordnung zur Registrierung, Bewer-
tung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien,
engl. Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemicals, Verordnung (EG) Nr.
1907/2006) 

„Registrierung“ im Rahmen von REACH 
(engl. „Registration“)
Chemische Stoffe dürfen in der EU nur hergestellt oder
in Verkehr gebracht werden, wenn sie unter REACH regi-
striert sind. Hersteller und Importeure müssen bei der
Registrierung die Verwendungszwecke mitteilen und
Informationen einreichen, die eine Bewertung des regi-
strierten Stoffs erlauben, z.B. Daten zum Verbleib in der
Umwelt, zur Anreicherung in Organismen und zur Gif-
tigkeit. Die Datenanforderungen für die Registrierung
richten sich nach der hergestellten bzw. importierten
Menge des Stoffes. Es gilt der Grundsatz: „Keine Daten,
kein Markt.“

„Bewertung“ im Rahmen von REACH 
(engl. „Evaluation“)
Sämtliche Registrierungsunterlagen prüft die Europäi-
sche Chemikalienagentur (ECHA) auf Vollständigkeit.
Für mindestens fünf Prozent aller Unterlagen prüft die
ECHA, ob auch die qualitativen Anforderungen für eine
Registrierung erfüllt und die eingereichten Daten für
eine Bewertung der Chemikalie geeignet sind. 
Die Stoffbewertung kann z.B. zu dem Ergebnis kommen,
dass weitere Informationen nachzuliefern sind oder dass
der Stoff im Rahmen des Zulassungs- oder Beschrän-
kungsverfahrens geprüft werden soll.

„Zulassung (Autorisierung) und Beschränkung“ im Rah-
men von REACH (engl. „Authorisation and Restriction“)

Behörden können ausgewählte Stoffe in einem forma-
len Verfahren als „besonders besorgniserregend“ iden-
tifizieren. Dazu muss ein Stoff eines oder mehrere der
folgenden Kriterien erfüllen:
• krebserregend, erbgutverändernd oder fortpflan-

zungsgefährdend oder

Glossar
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• giftig und langlebig in der Umwelt und in Organis-
men sich anreichernd oder

• sehr langlebig in der Umwelt und sehr stark in Orga-
nismen sich anreichernd oder

• ähnlich besorgniserregende Eigenschaften (z.B. hor-
monelle Wirkung).

Besonders besorgniserregende Stoffe werden unter
REACH in die Kandidatenliste aufgenommen. Aus der
Kandidatenliste priorisiert die EU-Kommission Stoffe
für die Zulassungspflicht. Es wird ein Datum festgelegt,
ab dem diese Stoffe nur noch in Bereichen verwendet
werden dürfen, für die die ECHA eine Zulassung erteilt
hat. Eine Zulassung ist zeitlich befristet. Das Ziel ist,
diese Stoffe durch weniger besorgniserregende Stoffe
zu ersetzen.

Eine weitere Möglichkeit, chemische Stoffe unter
REACH zu regulieren, sind Beschränkungen. Beschrän-
kungen können für die Herstellung, das Inverkehrbrin-
gen oder für einzelne Verwendungen von Stoffen aus-
gesprochen werden.

„Regulatorische Kooperation“ im Rahmen von TTIP
(engl. „regulatory cooperation“)

„Regulatorische Kooperation“ zielt darauf ab, künftige
Gesetzgebungen so zu gestalten, dass Handelshemm-
nisse gar nicht erst entstehen bzw. bestehende in
Zukunft abgebaut werden. Dafür treffen sich Vertreter
der EU- und US-Administration bereits, bevor die jewei-
ligen Parlamente ein Gesetzgebungsverfahren starten. 

Regulierungsansatz „auf Grundlage des Vorsorgeprin-
zips“ (engl. „precautionary principle“)

Das Vorsorgeprinzip ist im Artikel 191 über die Arbeits-
weise der Europäischen Union (AEUV) verankert. Auf
dieser Grundlage können Vorsorgemaßnahmen bereits
dann ergriffen werden, wenn der endgültige Beweis der
Existenz von Gefahren und Risiken noch nicht erbracht
ist und zusätzliche, derzeit nicht verfügbare, Informa-
tionen über Gefährdungen und Belastungen nötig
wären. Behörden können unter Berufung auf das Vor-
sorgeprinzip Nutzungsbeschränkungen und Verbote
erlassen. 

„Risiko-basierter“ Regulierungsansatz (engl. „risk-
based approach“)

Nach diesem im US-Chemikalienrecht verankerten
Regulierungsansatz reichen gefährliche Stoffeigen-
schaften allein nicht aus, um einen Stoff zu verbieten
oder in seiner Nutzung zu beschränken. Ein gefährli-
cher Stoff kann nur dann reguliert werden, wenn
zusätzlich die Belastung von Mensch oder Umwelt als
zu hoch bewertet wird. Der Gegensatz dazu ist der
Gefahren-basierte Regulierungsansatz.

Risikomanagement 
Maßnahmen zur systematischen Erkennung, Analyse,
Bewertung, Überwachung und Kontrolle von Risiken.

TSCA, Toxic Substances Control Act
Zentrales US-Chemikaliengesetz, seit 1976 in Kraft.

Es werden nahezu keine Anforderungen an Unterneh-
men gestellt, Daten zu Sicherheit und Risiken von Che-
mikalien vorzulegen. Die Behörden haben kaum eine
Handhabe, gefährliche Chemikalien vom Markt zu neh-
men oder in ihrer Nutzung einzuschränken.

Vorgehen auf Basis sogenannter “solider Wissen-
schaft“ (engl. „sound science“)

Der Begriff „solide Wissenschaft“ hat zwei Be deu -
tungen: 
In der Wissenschaft wird er benutzt, um fundierte wis-
senschaftliche Erkenntnisse, die durch Experten über-
prüft wurden, zu beschreiben. 

In der Politik wird er u.a. benutzt, um das EU-Vorsorge-
prinzips zu verunglimpfen. Sogenannte „solide Wis-
senschaft“ wird einem als angeblich „unwissenschaft-
lich“ bezeichneten Vorgehen entgegengestellt.
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„Wissenschaftsbasierter“ Regulierungsansatz (engl.
„science based approach“) 

Der US-amerikanische sogenannte „Wissenschafts-
basierte Ansatz“ beschreibt, dass Maßnahmen erst dann
ergriffen werden können, wenn ein endgültiger Beweis
für die Gefahren eines Stoffes erbracht ist. Eine Che-
mikalie gilt so lange als ungefährlich, bis ihre Schäd-
lichkeit als wissenschaftlich erwiesen eingestuft wird.
Die Beweislast liegt dabei auf Seiten der Behörden.
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ACC (American Chemical Society): 
US-Chemieindustrieverband

CEFIC (European Chemical Industry Council): Europäi-
scher Chemieindustrieverband

CLA (CropLife America):
US-amerikanischer Verband der Pestizidindustrie

ECPA (European Crop Protection Association): Europäi-
scher Verband der Pestizidindustrie

SOCMA (Society of Chemical Manufacturers 
and Associates): US-Chemieverband

VCI (Verband der Chemischen Industrie): 
Deutscher Chemieindustrieverband 
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